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Parlamentarische Untersuchungen
Die politische Ausübung eines demokratischen Rechts1

Hintergrund
 Der Vertrag von Maastricht war der erste Text, in dem eine wesentliche Stärkung der

Untersuchungsbefugnisse des Parlaments vorgesehen war. Artikel 226 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union räumt dem Parlament das Recht ein, nichtständige
Untersuchungsausschüsse einzusetzen. Er bietet zudem eine Rechtsgrundlage für die
Ausstattung dieser Ausschüsse mit erheblichen Befugnissen, was ihre Handlungsmöglichkeiten
und die politischen Auswirkungen ihrer Tätigkeit anbelangt.

 Die bereits 10 Jahre andauernden Verhandlungen über eine auf Artikel 226 AEUV basierende
Verordnung konnten bislang nicht erfolgreich abgeschlossen werden.

 Seit 1995 hat das Parlament fünf Untersuchungsausschüsse eingesetzt und allmählich sowohl die
Dauer ihres Bestehens verlängert als auch ihre Mitgliederzahl erhöht. Dabei sah es sich jedoch mit
verfahrenstechnischen und politischen Einschränkungen konfrontiert.

1 Der Volltext der Studie in englischer Sprache:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648709/IPOL_STU(2020)648709_EN.pdf

ZUSAMMENFASSUNG

Die Durchführung eingehender Untersuchungen ist ein seit langem bestehendes wesentliches
Recht der Parlamente in Europa. Dennoch besitzt das Europäische Parlament trotz einer
entsprechenden Bestimmung im Vertrag von Lissabon nach wie vor nur begrenzte institutionelle
Kapazitäten zur Durchführung von Untersuchungen. In dieser Studie, die von der Fachabteilung
Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten des Europäischen Parlaments auf Ersuchen
des AFCO-Ausschusses in Auftrag gegeben wurde, wird die theoretische Grundlage
parlamentarischer Untersuchungen erörtert. Es werden Untersuchungsausschüsse der jüngeren
Vergangenheit verglichen und Empfehlungen für die Verbesserung der Kapazitäten des
Europäischen Parlaments ausgesprochen.
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Ziel
 Ziel dieses Berichts ist es, die vom Parlament in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen zu

bewerten und sie insbesondere mit der Praxis in den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten
zu vergleichen.

 In dem Bericht werden außerdem Empfehlungen vorgebracht, wie sich die Kapazitäten des Parlaments
stärken lassen.

Ergebnis 1: Die üblichen Begründungen dafür, der gesetzgebenden Gewalt Untersuchungsbefugnisse
einzuräumen, gelten in der Regel auch für das Europäische Parlament.

 Seit langem werden Parlamenten Untersuchungsbefugnisse gewährt, die auf die politische
Verantwortung der jeweiligen Regierung zurückgehen. In der Tat besteht der grundlegende Zweck
von Parlamenten darin, Informationen zu sammeln, um die Wirksamkeit der Regierung zu beurteilen.
Folglich betreffen parlamentarische Untersuchungen die Vergangenheit („Was wurde getan und von
wem?“), aber auch die Zukunft („Was sollte getan werden und von wem?“).

 Hinsichtlich des Europäischen Parlaments werden zusätzliche Begründungen für diese Befugnisse
vorgeschlagen und bewertet, die aus der folgenden Tabelle hervorgehen:

Begründungen Für das Parlament relevant Für das Parlament irrelevant

Überwachung der Regierung Rechenschaftspflicht der Kommission Mangelnde Rechenschaftspflicht des
Rates gegenüber dem Parlament

Bekämpfung von Informationsverlusten Dies gilt umso mehr, als das EU-Recht
auf nationaler Ebene umgesetzt wird.

Ausgleich des Mangels an
gesetzgeberischer Einflussnahme „Macht ohne Einfluss“-Syndrom Das Parlament ist seit Maastricht und

Lissabon ein aktiver Gesetzgeber.

Rechte der Opposition Überwachung der Übereinkünfte Im Parlament lässt sich die Opposition
nicht eindeutig bestimmen.

Förderung öffentlicher Debatten
Dies gilt umso mehr, als es für das
Parlament schwierig ist, dies im Wege
der Rechtsetzung zu erreichen.

Wiederherstellung des zivilen Friedens Möglicherweise

Anmerkung: „Parlament“ meint hier das Europäische Parlament.
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Ergebnis 2: Bei der Durchführung von Untersuchungen gibt es zwischen dem Europäischen Parlament
und den nationalen Parlamenten der EU große Unterschiede, aber auch wichtige Gemeinsamkeiten.

 Die Untersuchungsausschüsse des Parlaments und die Ausschüsse der nationalen Parlamente
behandeln ähnliche Fragen, obwohl sich das Parlament gemäß den Verträgen auf „behauptete
Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missstände bei der Anwendung desselben“ konzentrieren sollte.

 Wie die folgende Abbildung zeigt, werden im Parlament weitaus weniger Ausschüsse ernannt als in
den Parlamenten großer Mitgliedstaaten, und die in den nationalen Parlamenten während des
vergangenen Jahrzehnts beobachtete Dynamik gilt nicht für das Parlament. Für dieses Defizit können
folgende Faktoren ursächlich sein: a) die institutionelle Schwäche der vom Parlament durchgeführten
Untersuchungen; b) die Konkurrenz zu mächtigen ständigen Ausschüssen; oder c) ein institutioneller
Stil, der eine einvernehmliche Rechtsetzung begünstigt.

Entwicklung der Zahl der in verschiedenen Parlamenten, einschließlich des Europäischen Parlaments,
eingesetzten Untersuchungsausschüsse; jährliche Durchschnittswerte nach Jahrzehnten (1979–
2019):

Ergebnis 3: Das Parlament verfügt bereits über echte Untersuchungsbefugnisse, sieht sich dabei aber
auch mit faktischen Beschränkungen konfrontiert.

 Seit 1995 hat das Parlament fünf Untersuchungsausschüsse eingesetzt und allmählich sowohl die
Dauer ihres Bestehens verlängert als auch ihre Mitgliederzahl erhöht. Es hat von seinen Befugnissen
zur Überprüfung und Kontrolle der EU-Politik strategisch Gebrauch gemacht. Die
Untersuchungsausschüsse boten dem Parlament die Möglichkeit, Einfluss auf die Agenda der
Europäischen Kommission zu nehmen und die demokratische Debatte durch Sensibilisierung der
Bürger zu gestalten.

 Alle bisherigen Ausschüsse hatten jedoch damit zu kämpfen, dass verschiedene andere EU-
Organe nicht loyal mit ihnen zusammenarbeiteten, sowohl in Bezug auf den Zugang zu
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Dokumenten als auch auf die Organisation von Anhörungen. Obwohl die Ausschüsse nicht alle von
ihnen gewünschten Zeugen anhören konnten, ist es ihnen durch eine proaktive Strategie dennoch
gelungen, die meisten von ihnen anzuhören, indem sie die Präsidentschaft des Parlaments und die
interessierten Kreise mobilisierten, die Medien nutzten und eine Strategie des Öffentlichmachens von
Fehlverhalten („Blame and Shame“) verfolgten.

10 Empfehlungen, unterteilt in drei Gruppen:

 Mit der ersten Gruppe von Empfehlungen wird das Ziel verfolgt, die Befugnis des Parlaments,
Untersuchungen durchzuführen, zu bewahren‚ ohne abzuwarten, dass sich das Parlament, der Rat
und die Kommission auf die Annahme einer Verordnung einigen, zumal letzteres ungewiss ist und die
Durchführung von Untersuchungen zu den demokratischen Aufgaben des Parlaments gehört.

1. Das Parlament sollte rasch neue Untersuchungsausschüsse einsetzen, ohne eine endgültige
Einigung abzuwarten.

2. Die Größe und die Dauer des Bestehens von Untersuchungsausschüssen des Parlaments sowie die mit
ihnen einhergehenden Kosten sollten im Allgemeinen begrenzt sein.

3. Das Parlament sollte seine Untersuchungsbefugnisse durch ein professionelles und
fraktionsübergreifendes Konzept stärken und mit der Kommission eine Übergangsvereinbarung über die
Zusammenarbeit bei Untersuchungen unterzeichnen, die bis zum Abschluss der Verhandlungen über
Artikel 226 AEUV gilt.

4. Die Vernetzungsfunktion des Parlaments sollte gestärkt werden. Das gilt sowohl für
parlamentarische als auch nichtparlamentarische außergerichtliche Untersuchungen, die auf der
Ebene der EU und auf nationaler Ebene durchgeführt werden. Zu diesem Zweck sollten die
herkömmlichen physischen und virtuellen Instrumente für die interinstitutionelle
Zusammenarbeit genutzt werden.
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 Die zweite Gruppe von Empfehlungen bezieht sich darauf, dass das Parlament seine derzeitige
Verhandlungsposition im Hinblick auf die Umsetzung von Artikel 226 AEUV stärken sollte. Dies würde
die Nutzung herkömmlicher Strategien erforderlich machen, die bereits in früheren
interinstitutionellen Verhandlungen zum Einsatz gekommen sind, wozu insbesondere Folgendes
gehört:

5. Das Parlament sollte ein demokratisches Narrativ entwickeln, um seine Funktion als
Untersuchungsorgan zu stützen. Jeder eingesetzte Untersuchungsausschuss sollte als eine
Gelegenheit wahrgenommen werden, dieses Narrativ weiterzuentwickeln. Erforderlichenfalls
sollte im Zusammenhang mit diesem demokratischen Narrativ eine Strategie des „Benennens und
Beschuldigens“ („Name and Blame“) verfolgt werden.

6. Alle bzw. annähernd alle Fraktionen sollten den Verhandlungsführer des Parlaments unterstützen. Dies
könnte ohne eine Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments durch eine fraktionsübergreifende
politische Vereinbarung erreicht werden. Damit würde jeder Fraktion das Recht eingeräumt, das Thema
für einen Untersuchungsausschusses vorzuschlagen. Ferner würde ihr die Rolle des Berichterstatters oder
die des Vorsitzes in diesem Ausschuss gewährt.

7. Der Präsident des Parlaments könnte bei allen offiziellen und öffentlichen Treffen mit Vertretern der
Kommission und des Rates öffentlich und systematisch auf die laufenden Verhandlungen und die
Bedenken des Parlaments hinweisen.

8. Das Europäische Parlament könnte für eine ausgewogenere interparlamentarische Zusammenarbeit
mit den nationalen Parlamenten (im Allgemeinen oder zu einem bestimmten Thema) im Gegenzug die
aufrichtige öffentliche Unterstützung zahlreicher nationaler Parlamente in dieser Angelegenheit erhalten.
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 Die letzte Gruppe von Empfehlungen spiegelt schließlich die in dem Bericht vertretene Auffassung
wider, dass das Parlament aus theoretischen und strategischen Gründen in Bezug auf den Rat von
allzu hochgesteckten Zielen Abstand nehmen sollte.

Haftungsausschluss und Copyright: Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung des Verfassers wieder und entsprechen nicht
unbedingt dem Standpunkt des Europäischen Parlaments. Nachdruck und Übersetzung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit
Quellenangabe sind gestattet, sofern das Europäische Parlament vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar übermittelt wird. © Europäische
Union, 2020.
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Kontakt: poldep-citizens@europarl.europa.eu

Das vorliegende Dokument ist im Internet verfügbar unter www.europarl.europa.eu/supporting-analyses

9. Das Parlament könnte seine Verhandlungsposition ändern und akzeptieren, dass das Recht,
Zeugen zum Erscheinen zu verpflichten, von der Ebene innerhalb der EU oder innerhalb der
Mitgliedstaaten abhängig gemacht wird, auf der sich die Organisation, der die Zeugen angehören,
befindet. Bezüglich aller EU-Bediensteten wäre dieses Recht umfassend und würde direkt auf der
Ebene der EU durchgesetzt und geahndet. Im Falle von Staats- und Regierungschefs und
Bediensteten der Mitgliedstaaten wäre die Gewährung dieses Rechts nicht verpflichtend;
Ablehnungen müssten jedoch ordnungsgemäß mitgeteilt werden. Für Dritte wäre eine Vorladung
grundsätzlich verpflichtend und würde von den Mitgliedstaaten gemäß den für ihre nationalen
Parlamente geltenden Vorschriften durchgesetzt.

10. Das Parlament könnte seine Verhandlungsposition ändern und akzeptieren, dass das Recht, Zugang
zu Dokumenten zu erhalten, von der Ebene der Organisation innerhalb der EU oder der Mitgliedstaaten
abhängig gemacht wird, in deren Besitz sich die Dokumente befinden. Zu allen Dokumenten der EU
bestünde ein uneingeschränkter Zugang, der direkt auf der Ebene der EU durchgesetzt und geahndet
würde. Im Falle von Dokumenten der Behörden von Mitgliedstaaten wäre die Gewährung des Rechts auf
Zugang nicht verpflichtend; Ablehnungen müssten jedoch ordnungsgemäß mitgeteilt werden. Im Falle
von Dokumenten sonstiger Einrichtungen wäre die Gewährung des Rechts auf Zugang zu Dokumenten
grundsätzlich verpflichtend und würde von den Mitgliedstaaten gemäß den für ihre nationalen
Parlamente geltenden Vorschriften durchgesetzt.


